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§ 1. Geltungsbereich 

(1) Die Ombudsstelle Studierende und Forschende ist im Rektorat angesiedelt und befasst sich 

mit den Aufgabenbereichen „Studienrechtliche Angelegenheiten“ und Wissenschaftliche 

Integrität“. Weitere Informationen sowie Ansprechperson finden sich im CIS unter 

„Ombudsstelle“. 

(2) Die Ombudsstelle agiert unparteiisch und hat im Wesentlichen die Aufgabe der 

Konfliktprävention (Information, Beratung) und Konfliktlösung (Vermittlung). Sie versucht, 

studienrechtliche Konflikte auf Studiengangsebene sowie Konflikte im Bereich der 

wissenschaftlichen Integrität und Verdachtsfälle auf wissenschaftliches Fehlverhalten durch 

geeignete Kommunikationsmaßnahmen zu lösen.  

(3) Die Ombudsstelle befasst sich nicht mit allgemeiner Hilfe und Beratung in Fragen des 

studentischen Lebens (z.B. Unterstützungen, Förderungen, Wohnung…) oder mit 

Personalfragen (vgl. Human Resources und Betriebsrat) und auch nicht mit Fragen, die die 

Gleichstellungsproblematik betreffen (vgl. Equality-Management der FHTW).  

(4) Die Aufgaben der Ombudsstelle werden in enger Abstimmung mit der Qualitätssicherung 

einerseits und der F&E-Koordination andererseits wahrgenommen. 

§ 2. Verschwiegenheit und Vertraulichkeit 

(1) Die Anfragen an die Ombudsstelle werden vertraulich behandelt, d.h. alle Personen in 

Ausübung ihrer Ombudsfunktion an der FHTW sind bezüglich der Umstände und 

personenbezogenen Daten, die ihnen im Zuge der Tätigkeit als Ombudsstelle zugänglich 

gemacht werden, zur Verschwiegenheit verpflichtet. 

(2) Die Inanspruchnahme der Ombudsstelle kann erfolgen, ohne dass Dritte oder das betroffene 

Gegenüber über die erteilten Informationen oder den Beschwerdegegenstand informiert 

werden. Ein Einbeziehen anderer betroffener Personen oder Stellen erfolgt erst, wenn die 

Person, die die Anfrage an die Ombudsstelle gestellt hat, diesem ausdrücklich zustimmt (mit 

Ausnahme des Vorliegens eines Verdachts auf Verstoß gegen die Richtlinien der 

Österreichischen Agentur für wissenschaftliche Integrität zur Guten Wissenschaftlichen 

Praxis). 

§ 3. Aufgabenbereich Studienrechtliche Angelegenheiten 

(1) Die Ombudsstelle ist zum einen für die Beratung und Vermittlung in studienrechtlichen 

Angelegenheiten zuständig. Die Angehörigen (Assistent*innen, Lehrende, Studierende, 

Studierendenvertreter*innen, Studiengangsleiter*innen…) der FH können sich in Problem- und 

Konfliktfällen studienrechtlicher Art an die Ombudsstelle wenden.  
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(2) Falls die Konfliktlösung im studienrechtlichen Bereich nicht gelingt, unterstützt die 

Ombudsstelle das Rektorat bzw. FH-Kollegium beim Management von Beschwerden gegen 

Entscheidungen der Studiengangsleitung gem. § 10 Abs. 6 FHG.  

(3) Insbesondere zählen folgende Aufgaben zu den Tätigkeiten der Ombudsstelle:  

 Information und Beratung der Angehörigen der FHTW in studienrechtlichen Angelegenheiten  

 Management von Beschwerden gegen studienrechtliche Entscheidungen der 

Studiengangsleitung 

 Abstimmung und Austausch mit der HTW in studienrechtlichen Angelegenheiten 

 Weiterentwicklung des Satzungsteils Studienrechtliche Bestimmungen / Prüfungsordnung im 

Rahmen der „AG Prüfungsordnung“ des FH-Kollegiums 

 Einleitung etwaiger Verfahren 

 Kommunikation mit beteiligten Personen in konkreten, sich abzeichnenden Konfliktfällen 

 Dokumentation einzelner Fälle 

§ 4. Aufgabenbereich Wissenschaftliche Integrität 

(1) Zum anderen obliegt der Ombudsstelle die Beratung und Vermittlung in Fragen der Wahrung 

guter wissenschaftlicher Praxis. Sie ist Ansprechpartnerin in Fragen der wissenschaftlichen 

Integrität sowie für Problem- und Konfliktfälle wissenschaftlicher Art der hauptberuflichen 

Mitglieder des Lehr- und Forschungspersonals der FHTW und der Technikum Wien GmbH.  

(2) Die FHTW ist Mitglied des Vereines ÖAWI und beruft sich auf dessen Richtlinien der 

Österreichischen Agentur für wissenschaftliche Integrität zur Guten Wissenschaftlichen Praxis 

in der jeweils aktuellen, auf der Website der ÖAWI veröffentlichten Version sowie den 

Praxisleitfaden für Integrität und Ethik in der Wissenschaft der Hochschulkonferenz. Diese 

finden sich auf der Website der ÖAWI.  

(3) Wenn eine schriftliche Mitteilung über einen konkreten Verdacht des Verstoßes gegen die 

GWP an die Ombudsstelle erfolgt, entscheidet diese anhand von formellen Kriterien, ob der 

Einsatz einer internen Kommission nötig ist. Ist der Bedarf gegeben, wird der Prozess zur 

Einberufung der Kommission von der Ombudsstelle in die Wege geleitet, mit dem Ziel einer 

wissenschaftlichen Bewertung der Sachlage sowie einer Empfehlung an die Hochschulleitung 

(vgl. Leitfaden zur Forschungsintegrität der FH Technikum Wien idgF.). 

(4)  Insbesondere zählen folgende Aufgaben zu den Tätigkeiten der Ombudsstelle: 

 Information und Beratung zu Fragen der Forschungsintegrität (vgl. Leitfaden für 

Forschungsintegrität, ÖAWI-Richtlinien Praxisleitfaden für Integrität und Ethik in der 

Wissenschaft der Hochschulkonferenz), zu Ethik und Datenschutz  

 Einleitung etwaiger Verfahren 
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 Kommunikation mit beteiligten Personen in konkreten, sich abzeichnenden Konfliktfällen 

 Dokumentation einzelner Fälle 

§ 5. Inkrafttreten 

(1) Der Satzungsteil „Ombudsstelle Studierende und Forschende“ in der Version 03 vom 

25.05.2023 wurde vom FH-Kollegium am 15.06.2022 beschlossen und tritt mit Studienjahr 

2023/24 in Kraft.  

(2) Der Satzungsteil „Ombudsstelle Studienrecht“ in der Version 02 vom 06.06.2019 tritt damit 

außer Kraft. 


